
 

 

 
 

Soziales 

 
 

Teilnehmerstruktur 

Beschäftigte der wirtschaftlichen 

Jugendhilfe 

 

 

Dozent/-in 
Angela Weyhe 

 

______________________________________ 

Seminardaten 

Seminarnummer 
080.041/21-01 

Termin 
25.02.2021 

Anmeldeschluss 
04.02.2021 

Entgelt 

Zweckverbandsmitglieder 
177,00 EUR 

Nichtmitglieder 
195,00 EUR 

Kostenbeiträge bei Gewährung wirtschaftlicher 
Jugendhilfe für teil- und vollstationäre 

Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen  
(§§ 91 - 97a SGB VIII) 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Seminar einen 

Überblick, wie sich ein Kostenbeitrag für teil- und vollstationäre 

Leistungen errechnen lässt.  

Themen 

Ausgestaltung der Heranziehung, Mitteilung über die Kostenbeitragspflicht,  

Bescheiderteilung (§ 92 SGB VIII)  

Vermögenseinsatz des jungen Volljährigen 

Heranziehungsverbot/Härtefallprüfungen (§ 92 Abs. 4 und 5 SGB VIII) 

Definition und Berechnung des Einkommens (§ 93 SGB VIII) 

Einsatz zweckgleicher Leistungen   

Einsatz des Kindergeldes als Kostenbeitrag 

Kostenbeitrag des jungen Menschen aus Einkünften unter Berücksichtigung 

der  neuerlichen Rechtsprechung 

Umfang der Heranziehung (§ 94 SGB VIII): Berechnung des Kostenbeitrags 

anhand der Kostenbeitragstabelle unter Berücksichtigung der Kosten-

beitragsverordnung 

Auskunftspflicht (§ 97a SGB VIII) 
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